
3. Übersicht und sozialrechtliche Grundlagen 
Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen (Übersicht) 

Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation 

Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Leistungen 
zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft 

Sonstige, unterhaltssichernde und 
andere ergänzende Leistungen zur 

Teilhabe 
Als Bestandteil einer Komplexleistung 
insbesondere: 
 
• Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte 

und Angehörige anderer Heilberufe, 
soweit deren Leistungen unter 
ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche 
Anordnung ausgeführt werden. 

• Zahnärztliche Behandlung 
• Arznei- und Verbandmittel 
• Heilmittel einschließlich physikalischer 

Sprach- und Beschäftigungstherapie 
• Hilfsmittel sowie Körperersatzstücke, 

orthopädische und andere Hilfsmittel 
• Krankenhausbehandlung 
• Ambulante Leistungen zur 

Rehabilitation in wohnortnahen 
Einrichtungen 

• Stationäre Behandlung in einer 
Rehabilitationseinrichtung 

• Belastungserprobung und 
Arbeitstherapie 

• Medizinische, psychologische und 
pädagogische Hilfen 

• Ergänzende stufenweise 
Wiedereingliederung 

• Früherkennung und Frühförderung 
• Förderung der Selbsthilfe 

Insbesondere: 
 
 
• Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines 

Arbeitsplatzes, einschließlich Leistungen 
zur Beratung und Vermittlung, 
Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshilfen 

• Berufsvorbereitung einschließlich einer 
wegen der Behinderung erforderlich 
Grundausbildung 

• Berufliche Anpassung und Weiterbildung, 
auch soweit die Leistungen einen zur 
Teilnahme erforderlichen schulischen 
Abschluss einschließen 

• Berufliche Ausbildung, auch soweit die 
Leistungen in einem zeitlich nicht 
überwiegenden Abschnitt schulisch 
durchgeführt werden 

• Überbrückungsgeld 
• Sonstige Hilfen zur Förderung der 

Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten 
Menschen eine angemessene und 
geeignete Beschäftigung oder eine 
selbständige Tätigkeit zu ermöglichen und 
zu erhalten 

• Medizinische, psychologische und 
pädagogische Hilfen 

• Kraftfahrzeughilfe 
• Arbeitsassistenz 
• Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen 

Ausführung von Bildungsleistungen 
• Eingliederungszuschüsse 
• Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb 
• Teilweise oder volle Kostenerstattung für 

eine befristete Probebeschäftigung 
• Leistungen im Eingangsverfahren und 

Berufsbildungsbereich der Werkstätten für 
behinderte Menschen 

Insbesondere: 
 
 
• Hilfsmittel und Hilfen, die nicht in den 

§§ 31, 33 SGB IX genannt sind 
• Heilpädagogische Leistungen 
• Hilfen zum Erwerb praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten  
• Hilfen zur Verständigung mit der 

Umwelt 
• Hilfen bei der Beschaffung, 

Ausstattung und Erhaltung einer 
Wohnung 

• Hilfen zum selbstbestimmten Leben in 
betreuten Wohnmöglichkeiten 

• Hilfen zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben 

• Weitere Leistungen der 
Eingliederungshilfe 

Insbesondere: 
 
 
• Krankengeld, Übergangsgeld, 

Verletztengeld, 
Versorgungskrankengeld 

• Beiträge und Beitragszuschüsse zur 
gesetzlichen Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung sowie zur 
Bundesagentur  für Arbeit 

• Rehabilitationssport in Gruppen 
einschließlich Übungen für behinderte 
oder von Behinderung bedrohte 
Frauen und Mädchen, die der 
Stärkung des Selbstbewusstseins 
dienen 

• Funktionstraining in Gruppen 
• Fahr- und andere Reisekosten 
• Betriebs- oder Haushaltshilfe, 

Kinderbetreuungskosten 
• Nachgehende Leistungen zur 

Sicherung des Erfolges der 
Leistungen zur Teilhabe 

• Kraftfahrzeughilfe 
• Stationäre medizinische Leistungen 

zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit für 
Versicherte, die eine besonders 
gesundheitsgefährdende 
Beschäftigung ausüben 

• Nach- und Festigungskuren wegen 
Geschwulsterkrankungen 

• Stationäre Heilbehandlung für Kinder 
• Zuwendungen für Einrichtungen der 

Rehabilitationsforschung 
• Wohnungshilfe 
 

 


